
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
DIE STEUEROPTIMALE  
GESELLSCHAFT 
Die letzte Steuerreform hat die 
Karten neu gemischt in Bezug auf 
die Wahl der steueroptimalen Ge-
sellschaftsform. Aus ertragssteu-
erlicher Sicht und unter außer 
Achtlassung von Risiko- und 
sonstigen Überlegungen, lassen 
sich ab 1. Jänner 2016 folgende 
Grundaussagen treffen. 
 Bis zu einem Gewinn (stpfl. Ein-
kommen) von € 175.000,- ist man 
im Einzelunternehmen/KG, OG 
besser dran, als in der GmbH. 
Grund: der ESt-Grenzsteuersatz 
liegt unter der KÖST/KESt-Belas-
tung von 45,625% bei Vollaus-
schüttung. 
 Der steueroptimale Geschäfts-
führerbezug sollte brutto € 
87.000,- (abzüglich SV rd. € 
18.000,- ergibt netto rd. € 69.000,-
) nicht überschreiten. Grund: a) 
Der Vorteil aus dem Gewinnfrei-
betrag entspricht der Höhe nach 
dem Wegfall des Betriebsausga-
benpauschale und b) der Vorteil 
aus dem zusätzlichen Gewinnfrei-
betrag ist kleiner als die zusätzli-
chen Lohnnebenkosten. 
 Vergleicht man die Durch-
schnittssteuerbelastung einer 
vollausschüttenden GmbH mit op-
timalen Geschäftsführerbezug 
von € 87.000,- mit der des Einzel-
unternehmen/KG, OG, so wäre 
das Einzelunternehmen/KG, OG 
bis zu einem Gewinn (stpfl. Ein-
kommen) von rd. € 600.000,- 
günstiger als die GmbH. 
GUTER RAT: Nicht alles ist weiß 
oder schwarz, es gibt auch Grau! 
Die jeweiligen Rahmenbedingun-
gen ihres Unternehmens und ihre 
individuellen Zielvorstellungen 
und Erwartungshaltungen bestim-
men ihre optimale Gesellschafts-
form. Wir beraten sie gerne!  
 


